
Das rechtlich relevante Handeln von Wirtschaftseinhei
ten erfolgt durch vertretungsberechtigte Personen. 
Dazu werden drei Kategorien vertretungsbefugter Mit
arbeiter genannt: Mitarbeiter mit Organstellung (z. B. 
Direktor des Kombinats oder des Betriebes), gesetz
liche Vertreter (z. B. Bereichsdirektor) und Bevollmäch
tigte. Die gesetzlichen Bestimmungen differenzieren 
allerdings nicht zwischen Organ und gesetzlichem Ver
treter (vgl. § 45 Abs. 1 und 2 der VO über die Auf
gaben, Rechte und Pflichten des volkseigenen Pro
duktionsbetriebes vom 9. Februar 1967 [GBl. II S. 121]), 
so daß die von den Autoren vorgenommene Unterschei
dung zu Unklarheiten führen kann. Meines Erachtens 
besteht auch unter theoretischen Aspekten keine Not
wendigkeit für eine solche Unterscheidung.
Auf S. 119/120 heißt es dann weiter: „Die Mitarbeiter, 
die als Organ oder als gesetzlicher Vertreter handeln, 
üben Leitungsfunktionen aus. Ihre Rechte und Pflich
ten ergeben sich aus der rechtlichen Gestaltung des 
Leitungssystems der jeweiligen Wirtschaftseinheit und 
sind vorwiegend wirtschaftsrechtlicher Natur, während 
die Rechte und Pfliohten der anderen Mitarbeiter vor
wiegend arbeitsrechtlichen Charakter tragen und sich 
vor allem aus Funktionsplänen, Geschäftsverteilungs
plänen und Arbeitsordnungen in Verbindung mit dem 
vertraglich gestalteten Arbeitsverhältnis ergeben.“
Hier scheint mir eine deutlichere Formulierung not
wendig. Leitungsfunktionen ergeben sich in der Tat 
aus der nach wirtschaftsrechtlichen Prinzipien festge
legten Struktur. Die Wahrnehmung von Leitungsfunk
tionen wie auch das Tätigwerden in Ausübung einer 
Bevollmächtigtenposition beruhen jedoch in jedem 
Fall auf dem Arbeitsrecht. In einem Fall ergibt sich die 
Vertretungsmacht des betreffenden Werktätigen aus 
dem Berufungsverhältnis oder dem Arbeitsvertrag, im 
anderen aus einer arbeitsrechtlichen Weisung, die die 
Bevollmächtigung einschließt. Die Vertretungsbefugnis 
berechtigt dazu, im jeweils festgelegten Umfang den 
Betrieb im Rechtsverkehr zu vertreten. Sie kann sich 
auf arbeitsrechtliche Sachverhalte beziehen, sie kann 
sich aber auch — und darauf kommt es hier an — auf 
Gegenstände des Wirtschaftsrechts beziehen. Der 
Ingenieur, der z. B. im Auftrag der Betriebsleitung, 
also als Bevollmächtigter, in einem anderen Betrieb 
gebrauchte Grundmittel für seinen Betrieb erwirbt, und 
der Beauftragte, der als Spezialist mit einem Abneh
merbetrieb über die Art der Garantieleistung zur Be
hebung von Qualitätsmängeln kraft Vollmacht ver
bindlich verhandelt, tätigen wirtschaftsrechtliche 
Rechtsgeschäfte auf der Grundlage der ihnen nach Ar
beitsrecht erteilten Vertretungsmacht.
Der vierte Abschnitt (Kooperationsrecht) ist in die Un
terabschnitte Wesen und Funktion des Kooperations
rechts, Funktion der Wirtschaftsverträge bei der Orga
nisierung der Kooperationsbeziehungen, Kooperations
verträge und Leistungsverträge gegliedert. Es wird be
sonders die Notwendigkeit herausgearbeitet, zuneh
mend komplexe Verträge zu schließen und die Werktä
tigen in deren Ausarbeitung und bewußte Verwirkli
chung einzubeziehen. Die einzelnen Typen der Lei
stungsverträge werden nur sehr knapp behandelt, da 
dazu bereits ausführliche Werke vorliegen.
Schließlich werden im fünften Abschnitt (Regelung der 
Durchsetzung wirtschaftsrechtlicher Pflichten) Wesen 
und Funktion, Notwendigkeit und Grundzüge dieser 
Regelung erörtert. Außerdem werden die materielle 
Verantwortlichkeit der Wirtschaftseinheiten, der Aus
gleich ökonomischer Nachteile und das vertragsgericht
liche Verfahren' dargestellt. Der Akzent liegt hierbei 
auf Betrachtungen theoretischer Fragen und ökono
misch-rechtlicher Zusammenhänge. Bei dieser Gelegen
heit werden wie auch an anderen Stellen (z. B. bei der 
rechtlichen Gestaltung der Vertragsbedingungen) in 
Auseinandersetzung mit dem geltenden Recht bemer
kenswerte Ausführungen für eine künftige gesetzliche 
Ausgestaltung gemacht.
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